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gen Körper mit gilj bebecfett; übrigenö ift ein
Kolbenfcftlag weniger ju füreftten afö ein Sajottet*
(lieft nnb gegen biefe« fcfjügt fein Sfchafo.

SBir ftatten bemttactj bafür, baß man ftatt ber
Sfchafo »on gilj tneftene Kappen emfüftren
fodte mit ©turmbänbem »erfeften unb einem SBacftö*
tueft, baö eingerichtet ift jum abnehmen unb jum
fterablaffen, baß aueft pali unb ©eftufter »or Ste*

gen gefeftirmt werben fann.
Surcft ©infüftrung einer foleften jwerfmäßigen

unb wenig foftbaren Kopfbebeefung, würbe baö er*
fpart, wai baö früfter Sorgefcftlagene meftr foften
würbe.

SBir fcftüeßen alfo: bureft Slbfcftaffung ber Sfcftafo
würben bie Sruppen bebeutenb an Warfcftfäftigfet't
gewinnen unb bie Snfanterie bureft Serlängerang
ber Sajonnete an Kraft fid) »erboppefn, befonberö
wenn fie lernte, baö Sajonnet metftobifdj ju gebrau*
eben. —

SBir glauben biefe beiben Sorfcftfäge würben
unferm Wilitär unb bafter unferm Saterlanb gewiß
»on Stugen fepn.

©inner, Wajor."

„3fa $raftbent unb 9JUtgtteber beö bernifdjen
Dfftäiert'toereinö'.

£>odjgeeftrte £>erren!
©ö ftat ficft unter ben Witgfiebem beö berat'*

feftett Offtjieroeretnö ju Surgborf ein befonberer
Sofatoerein gebilbet, ber cinftwetfen monatfieft jwei*
maf, je am 1. nnb 3. ©amflag fidj »erfammeft,
biefe ,3ufammenfünfte j1Ir Unterhaltung über miti*
tär*wiffenfcftaftlidje ©egenftänbe benugt unb um
befto meftr unb wotjttbötiger ju wirfen, nicht nur
fämmtlicfte Offijiere ader'SBaffen unb jwar fowobl
bei Ortö alö ber ttmgegenb, fonbern ebenfo ade
Unterofffjicre jeber SBaffengattung jur Sfteitnaftme
an bemfelben eingelaben.

Sie Utiterjeicftnereit maeften eö ficft jur ange*
neftmen Sfficftt, Shneit, ^oeftgeaefttete -Jöet-ren!
ftie»o« ju £>anbeit beö Kantonalofftjieroeretnö form*
Iiefte Slnjeige ju maeften.

Ser Söfalocrein »ou Surgborf ftofft nieftt lange
einjig ju fteften. Saö Sebürfniß wiffenfcftaftlictjer
Silbung ift ju tief nnb ju allgemein gefühlt, alö
baß nieftt überall wo bie Serbältniffe eö geftaften,
ähnliche Sereine ficft bt'tbeu fodten, bereit SBirffam»
feit um fo gefiefterter wäre, wenn fte, unter ficft jroar
getrennt, burdj ben Kautonalberein aber ju einem
©anjen »erbmibe'n, »on biefem auö eine glet'ctjmä*
ßige Sticfttung unb ©rmimterimg empftengen. Sa*
bureft, baß ber Sofalöerein »on Surgborf nidit bloß
Offtjieren, fonbern aitcft Unterofffjieren ben Seitritt
geöffnet, bie nieftt Witglieber beö Kantottafoereineö
finb, glaubt er nieftt gegen ben -©eift biefeö leg*
tern geftanbelt ju ftaben; benn gewiß ift ber Sfuö*
feftluß ber Unteroffijiere auö bem Kantonafüerein

anbem ©rünben alö ber Stangeööerfcbiebenbeit gu*
gufehreiben, bie ba, wo eö fich barum ftanbeft,
bureft Sereinigung ficft auöjubilben unb bie ©efnftle
beö Satriotiömuö ju beleben, wegfaden fod. Siefe
©rünbe nun finb bei bloßen Sofnloereinen nieftt
»orftanben, eö ift nieftt. ju befürchten, baß folefte
befeftränfte Kreife ju jahlreich werben, eö läßt fid)
wohl eher anneftmen, ba^ hie nnb ba obne Ruma)
von Unteroffijieren bie Silbung »on ©ectionen We*

gen adjugeringer 3abl »on ©liebem unmöglich wäre.
Saß übrigenö eine foldje Serbt'nbung jwifeben Of*
fixieren nnb Unteroffijieren in milirärifcber unb
bürgerlicher Sejictjung nur woftftftätig auf beibe
wirfen fann, ift einleucfttenb.

Snbem bie Unterjeicftneten 3i)"en auftragöge*
maß oiefe Slnjeige maeften, ftaben fte bie ©ftre ©ie
ihrer »orjüglicften Slcfttung unb ©ftrerbietung ju »er*
ficftein.

Stamenö beö SocahWititäröeremö »Ott
Surgborf:-

Ser Sräfibent:
St. Kupferfcftmtb, £>auptm.

Ser ©efretär:
©b. Slöfcft, Oberlieut."

(Statuten beö Gantonai^iu'tärüeremS beö
ßantonä ßujern.

I. Organifattott.
§. 1. Sie fteute in ©urfee Perfammelten urtten

benannten Offfjiere befchließen: „eö fod ein Wilitär*
»erein beö ßantonö Sujern gebilbet werben."

§. 2. ©eine Seftimmung ift rein mititärifcb,
namentlich gute SBaffenbrüberfcbaft unb ©emeinffnn
für bai »aterlänbifefte SBeftrwefen ju beförbem, fo
wie ben, jur .Jpebung beffelben »on ben Wilitärbe*
hörben anjuorbnenbeii Wittelit bureft tftätigeö Wt't*
wirfen Sorfcftub ju leiften. Sebe anbere Senbeng
aber fod bem Sereine fremb bleiben.

§i 3. 3((ö Witgfieber fönnen in ben Serein
treten:
a) Slde Offijiere beö ßantonö Sujern, bie enrweber

»on bei- ©ibgenoffenfehaft ober »on Seftörben
beö ßantonö breoetirt finb;

b) Sie oon ber Wilttärfommtfffoit anerfanntett
ßabetten;

c) Sie wirflieften Witglieber ber obern Wilitärbe*
ftörben unb bie Ouartiercomittanbanten;

d) Sie wirftieften ©mjiermeifter unb bie Unter*
offfjiere.
§. 4. Sie Slufnaftme in ben Serein gefeftieftt

bureft einfaefte Wefbung bei einem Witgtiebe ber
Sorftefterfcftaft, ober einem ßorrefponbenten eineö

Wilitärquartierö. — Saö, auf bie Slnjeige berSorfte*
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zen Körper mît Filz bedecken; übrigens ist ein
Kolbenschlag weniger zu fürchten als ein Bajonet-
stich nnd gegen diesen schützt kein Tschako.

Wir halten demnach dafür, daß man statt der
Tschako von Filz tnchene Kappen einführen
sollte mit Sturmbändern versehen und einem Wachstuch,

das eingerichtet ist zum abnehmen und znm
herablassen, daß auch HalS und Schulter vor Regen

geschirmt werden kann.
Durch Einführung einer solchen zweckmäßigen

und wenig kostbaren Kopsbedeckung, würde das
erspart, was das früher Vorgeschlagene mehr kosten
würde.

Wir schließen also : durch Abschaffung der Tschako
würden die Truppen bedeutend an Marschfähigkeit
gewinnen und die Infanterie durch Verlängerung
der Bajonnete an Kraft sich verdoppeln, besonders
wenn sie lernte, das Bajonnet methodisch zu gebrauchen.

—
Wir glauben düse beiden Vorschläge würden

unserm Militär und daher unserm Vaterland gewiß
von Nutzen seyn.

S inn er, Major."

„An Präsident und Mitglieder des bernischen
OfsiziersvereinS.

Hochgeehrte Herren!
Es hat sich unter den Mitgliedern des berni-

schen Ofsiziervereins zu Burgdorf ein besonderer
Lokalverein gebildet, der einstweilen monatlich zweimal,

je am 1. nnd 3. Samstag sich versammelt,
diese Zusammenkünfte zur Unterhaltung über
Militär-wissenschaftliche Gegenstände benutzt und um
desto mehr uud wohlthätiger zu wirken nicht nur
sämmtliche Offiziere aller Waffen und zwar sowohl
des Orts als der Umgegend, sondern ebenso alle
Unteroffiziere jeder Waffengattung zur Theilnahme
an demselben eingeladen.

Die Unterzeichneten machen es sich znr
angenehmen Pflicht, Ihnen, Hochgeachtete Herren!
hievon ;u Handen des Kantonaloffiziervereins förmliche

Anzeige zu machen.
Der Lokalverein von Burgdorf hofft nicht lange

einzig zu stehen. Das Bedürfniß wissenschaftlicher
Bildung ist zu tief und zu allgemein gefühlt, als
daß nicht überall wo die Verhältnisse es gestatten,
ähnliche Vereine sich bilden sollten, deren Wirksamkeit

um so gesicherter wäre, wenn sie, unter sich zwar
getrennt, durch deu Kantonalverein aber zu einem
Ganzen verbunden, von diesem aus eine gleichmäßige

Richtung und Ermunterung empffengen.
Dadurch, daß der Lokalverein von Burgdorf nicht bloß
Offizieren, sondern auch Unteroffizieren den Beitritt
geöffnet, die nicht Mitglieder des Kantonalvereines
sind, glaubt er nicht gegen den Geist dieses
letztern gehandelt zu haben; denn gewiß ist der
Ausschluß der Unteroffiziere aus dem Kantonalverein

andern Gründen als der Rangesverschiedenbeit
zuzuschreiben, die da, wo es sich darum handelt,
durch Vereinigung sich auszubilden und die Gefühle
des Patriotismus zu beleben, wegfallen soll. Diese
Gründe nun sind bei bloßen Lokalvereinen nicht
vorhanden, es ist nicht, zu befürchten, daß solche
beschränkte Kreise zu zahlreich werden, es läßt sich

wohl eher annehmen, daß hie und da ohne Zuzug
von Unteroffizieren die Bildung von Sectionen wegen

allzugeringer Zahl von Gliedern unmöglich wäre.
Daß übrigens eine solche Verbindung zwischen
Offizieren nnd Unteroffizieren in militärischer und
bürgerlicher Beziehung nur wohlthätig auf beide
wirken kann, ist einleuchtend.

Indem die Unterzeichneten Ihnen auftragsgemäß
viese Anzeige machen, haben sie die Ehre Sie

ihrer vorzüglichen Achtung und Ehrerbietung zu
versichern.

Namens des Local-Militärvereins von
Burgdorf:

Der Präsident:
R. Kupferschmid, Hauptm.

Der Sekretär:
Ed. Blösch, Oberlieut."

Statuten des Cantonal-Militärvereins des
Cantons Luzern.

l. Organisation.
§. 1. Die heute in Sursee versammelten uNten

benannten Offiziere beschließen: „es soll ein Militär-
Verein des Cantons Luzern gebildet werden."

s, 2. Seine Bestimmung ist rein militärisch,
namentlich gute Waffenbrüderschaft und Gemeinsinn
für das vaterländische Wehrwesen zu befördern, so

wie den, zur Hebung desselben von den Militärbehörden

anzuordnenden Mitteln durch thätiges
Mitwirken Vorschub zu leisten. Jede andere Tendenz
aber soll dem Vereine fremd bleiben.

§^ 3. Als Mitglieder können in den Verein
treten:
s) Alle Offiziere des Cantons Luzern, die entweder

von der Eidgenossenschaft oder von Behörden
des Cantons brevetirt sind;

K) Die von der Militärkommifsion anerkannten
Cadetten;

o) Die wirklichen Mitglieder der obern Militärbe¬
hörden und die Quartiercommandanten;

c>) Die wirklichen Ererziermeister und die Unter¬
offiziere.
§. 4. Die Aufnahme in den Verein geschieht

durch einfache Meldung bei einem Mitgliede der
Vorsteherschaft, oder einem Correspondenten eines
Militärquartiers. — Das, auf die Anzeige der Borste-
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herfchaftömitglieber unb ber ßorrefponbenten ber Wili*
tärquartiere bem Sfftuariat jufammengeftedte Serjeich*
niß ber Steuangemelbeten, wirb ber Serfammlung, fo*
gfeid) nad) Serlefung beö Srotofodö, jur ©eneftmi*
gung »orgelegt, worauf bie ali Witglieber Slngenom*
menen in ben Serein treten.

§. 5. Seber Offijier, ber mit ©ftren feine mifi«
tärifcfte Saufbaftn »erläßt, bleibt Witglieb beö Ser*
etnö, fo lange er nieftt felbft feinen Sluötritt begeftrt.

§. 6. Sagegen fod berjenige auö bem Serjeicft*
niß ber Witglieber beö Sereinö geftricften werben:

a) welcfter auf uneftrenftafte SBeife »on feiner Wi*
litärflede entlaffen wirb;

b) ber in golge Sefcftluffeö beö Sereinö wegen
unehrenhaftem Setragen in ber Serfammlung
felbft, ober roegen etjrlofer Jöanblungönfeife außer
berfelben, »on biefer auögefcftfoffen wirb.—©in
folefter Sefchluß muß jeboeft, gefragt auf »or*
gängige Unterfucftung beö ©acftperftalteö, unb
eineö bteßfädigen Stntragö »on ©eite ber Sor*
ftefterfchaft moti»irt fepn.
§. 7. Sie Seitung beö Sereinö ifl einer Sor*

fteberfchaft, befteftenb auö:
einem Sräfibenten;
einem Ouäftor, ber jugleicft bie ©tede eineö
Sijepräfibenten befleibet; unb
einem Slftuar

übertragen. — Sie SBaftf berfelben gefeftieftt adjäftr*
lieft bureft gefteimeö obfoluteö Stimmenmeftr, unb bie
Slbtretenben ffnb für bie näeftfte Sfmtöbauer nieftt
wieber wählbar. Stebft biefer werben noeft brei Sup*
pleanten erwäftlt.

gerner werben bie Offfjiere ein unb beffelben
Wilitärquartterö, bie im ßantonaloerei« ficft beffn*
ben, unter ficft einen ßorrefponbenten bejeieftneu,
ber ffeft mit ber Sorftefterfcftaft beö ßantonafoereinö
in Serbinbung fegt, bie Sfufträge berfelben »odjie*
ften, unb bem Ouäftor im Sejug ber Sereinöprä*
ftanba an bie panb geften fod.

§, 8. Sie unauöweicftlicften Sluögaben für ben
Serein werben auö einem Seitrage ader Sereinö*
mitglieber beftrttte«, welcfter adjäftrlicft, auf ben
SIntrag ber Sorftefterfcftaft, »on ber Serfammlung
beftimmt, unb jebeömal jum »orauö bejogen wirb,
wofür ber Ouäftor ber Sorftefterfcftaft Steeftnung ab*
julegen hat. Siefe Steeftnung unterliegt ber Statifffa*
tion ber Serfammlung.

II. Serfammlung beö Sereinö.
§. 9. Ser Serein oerfammelt ffeft orbentlt'cfterweife

beö 3aftreö.einmal; außerorbentlicft aber fo oft, alö eö
bie Sorfteberfcbaft auö ©rünben, bie baö gefammte
Wilitärwefen unb baö SBoftl beö Sereinö befeftfagen,
für notftwenbig eraefttet, unb auf beftimmteö Ser*
fangen »on wenigftenö y6 ber Witglieber beö Ser*.
etnö. Sie Serfammlung ift öffentlicft.

§. 10. 3n ber Serfammlung erfefteinen bie noeft
Wehrpflichtigen Witglieber in Uniform.

§. 11. Sen Serfammlungöort ber näcftften or*
bentlicften 3ufammenfunft beftimmt jebeömal ber
Serein, für bie außerorbentlidje bie Sorftefterfcftaft.
3« beiben gäden liegt berfelben ob, für ein geeig*
neteö Sofale unb für baö übrige Stöttjige beforgt gu
fepn. Ser Sag ber Serfammlung fod jebeömal öffent»
lid) befannt gemaeftt werben.

§. 12. Sen Sag ber Serfammlung beftimmt,
mit Serücfficfttfgung adfädiger befonberer pinbet*
niffe für eine größere 3aftl ber Witglieber, bie Sor*
flefterfeftaft.

§. 13. Sie in ber Serfammlung anwefenben
Witglieber faffen, oftne Stücfficht auf bie Rabl, gül*
tige Sefcfttüffe.

III. Slllgemeine Seftimmungen.
i 14. Sebeö Witglieb maeftt ficft gur Sfficbt,

gu mögtieftfier ©rweiterung beö Sereinö naeft Kräf*
ten beijutragen.

§. 15. Um ben Rwed beö Sereinö ju fteben,
wirb bie ©efedfeftaft ober bie Sorftefterfcftaft gragen
unb Slbftanbtungen jur fcftriftlicften Seantwortung
feftfteden. SBo einjelne ©eftionen gebilbet finb, ift
eine jebe folefte geftalten, bie iftr »on ber Sorftefter*
feftaft angewiefene grage ober Slbftanblung gu be*

antworten.
§. 16. Sie Statuten foden in nötftiger Slngaftt

gebrueft unb unter bie Sereinömitglieber »ertfteilt
werben.

§. 17. Sie Steoifion ber ©tatuten unb bie ba*
fterigen Sorfcftläge unb Slbänberungen berfelben wer*
ben in ben orbenttieften Serfommlungen mit 2/3 ©tim*
men ber Stnwefenben befdjloffen.

Sorfteftenbe ©tatuten beö ßantonaf*Wi!itär»er*
einö, befdjloffen bett 22. Sraeftmonat 1834, würben
bei ber außerorbenttieften Serfammlung beffelben am
13. gebruar 1835 in ©urfee mit bem ^Jrotofode-
»or* unb abgelefen unb ben Sefcftfüffen getreu ab*
gefaßt erflärt.

©urfee, ben 13. gebruar 1835.
Stamenö beö ßantonaf-Wifitäröereinö,

3n Stbwefenheit beö Sräftbenten,
Ser Ouäftor, afö Sicepräfiben t:

Kiltolauö anici).
Ser ©efretetr:

g. JH. fchomns Tßenex.

SW i 8 8 c I I c
©ine ©emeinbe im Sfppengederlanbe ftätte bei

einer Wufterung wenig Wannfcftaft unb fteflte ffe
bafter ade in ein ©lieb. So man fie beßftalb aufgog,
bemerfte einer«: „SBir ftaben feine wüfte (fcftlechte),
bie man muß ftintre (ftintett an) fleden."

(©emälbe ber ©eftweig, XIII. Sbcben.)

gür bie Otebaftion %. 9t. Sf&alrbacb, Hauptmann. gSetlog ber t. 9t. Sffialtljatbfcften SSucftijanblung in SBm.

96 -
Herschaftsmitglieder und der Correspondents der Mili-
târquartiere dem Aktuariat zusammengestellte Verzeichniß

der Neuangemeldeten, wird der Versammlung,
sogleich nach Verlesung des Protokolls, zur Genehmigung

vorgelegt, worauf die als Mitglieder Angenommenen

in den Verein treten.
§. 5. Jeder Offizier, der mit Ehren seine

militärische Laufbahn verläßt, bleibt Mitglied des
Vereins, so lange er nicht selbst seinen Austritt begehrt.

§. 6. Dagegen soll derjenige aus dem Verzeichniß

der Mitglieder des Vereins gestrichen werden:
») welcher auf unehrenhafte Weise von seiner Mi-

litärstelle entlassen wird;
b) der in Folge Beschlusses des Vereins wegen

unehrenhaftem Betragen in der Versammlung
selbst, oder wegen ehrloser Handlungsweise außer
derselben, von dieser ausgeschlossen wird.—Ein
solcher Beschluß muß jedoch, gestützt auf vor-
gängige Untersuchung des Sachverhaltes, und
eines dießfälligen Antrags von Seite der
Vorsteherschaft motivirt seyn.

§. 7. Die Leitung des Vereins ist einer Vor-
steherschaft, bestehend aus:

einem Präsidenten;
einem Quästor, der zugleich die Stelle eines
Vizepräsidenten bekleidet; und
einem Aktuar

übertragen. — Die Wahl derselben geschieht alljährlich
durch geheimes absolutes Stimmenmehr, und die

Abtretenden sind für die nächste Amtsdauer nicht
wieder wählbar. Nebst dieser werden noch drei Sup-
pleanten erwählt.

Ferner werden die Offiziere ein und desselben
Militärquartiers, die im Cantonalverein sich befinden,

unter sich einen Correspondenten bezeichnen,
der sich mit der Vorsteherschaft des Cantonalvereins
in Verbindung setzt, die Aufträge derselben vollziehen,

und dem Quästor im Bezug der Vereinsprä-
stand« an die Hand gehen soll.

§, 8. Die unausweichlichen Ausgaben für den
Verein werden aus einem Beitrage aller Vereins-
Mitglieder bestritten, welcher alljährlich, auf den
Antrag der Vorsteherschaft, von der Versammlung
bestimmt, und jedesmal zum voraus bezogen wird,
wofür der Quästor der Vorsteherschaft Rechnung
abzulegen hat. Diese Rechnung unterliegt der Ratifikation

der Versammlung.

II. Versammlung des Vereins.
§. 9. Der Verein versammelt fich ordentlicherweise

des Jahres einmal; außerordentlich aber so oft, als es
die Vorstcherschaft aus Gründen, die das gesammte
Militärwesen und das Wohl des Vereins beschlagen,
für nothwendig erachtet, und auf bestimmtes
Verlangen von wenigstens der Mitglieder des Ver-,
eins. Die Versammlung ist öffentlich.

§. 10. In der Versammlung erscheinen die noch
wehrpflichtigen Mitglieder in Uniform.

Z. II. Den Versammlungsort der nächsten
ordentlichen Zusammenkunft bestimmt jedesmal der
Verein, für die außerordentliche die Vorsteherschaft.
In beiden Fällen liegt derselben ob, für ein geeignetes

Lokale und für das übrige Nöthige besorgt zu
seyn. Der Tag der Versammlung soll jedesmal öffentlich

bekannt gemacht werden.
§. 12. Den Tag der Versammlung bestimmt,

mit Berücksichtigung allfälliger besonderer Hindernisse

für eine größere Zahl der Mitglieder, die
Vorsteherschaft.

§. 13. Die in der Versammlung anwesenden
Mitglieder fassen, ohne Rücksicht auf die Zahl, gültige

Beschlüsse.

III. Allgemeine Bestimmungen.
§. 14. Jedes Mitglied macht sich zur Pflicht,

zu möglichster Erweiterung des Vereins nach Kräften

beizutragen.
§. 15. Um den Zweck des Vereins zu heben,

wird die Gesellschaft oder die Vorsteherschaft Fragen
und Abhandlungen zur schriftlichen Beantwortung
feststellen. Wo einzelne Sektionen gebildet sind, ist
eine jede solche gehalten, die ihr von der Vorsteherschaft

angewiesene Frage oder Abhandlung zn
beantworten.

§. 16. Die Statuten sollen in nöthiger Anzahl
gedruckt und unter die Vereinsmitglieder vertheilt
werden.

§. 17. Die Revision der Statuten und die da-
herigen Vorschläge und Abänderungen derselben werden

in den ordentlichen Versammlungen mit 2/z Stimmen

der Anwesenden beschlossen.

Vorstehende Statuten des Cantonal-Militärver-
eins, beschlossen den 22. Brachmonat 1834, wurden
bei der außerordentlichen Versammlung desselben am
13. Februar 1835 in Sursee mit dem Protokolle
vor- und abgelesen und den Beschlüssen getreu
abgefaßt erklärt.

Sursee, den 13. Februar 1835.

Namens des CantonalMilitärvereins,
In Abwesenheit des Präsidenten,

Der Quästor, als Vizepräsident:
Nikolaus Anich.

Der Sekretär:
I. A. Thomas Peyer.

Miszelle.
Eine Gemeinde im Appenzellerlande hatte bei

einer Musterung wenig Mannschaft und stellte sie

daher alle in ein Glied. Da man sie deßhalb aufzog,
bemerkte eine« «Wir haben kei'ue wüste (schlechte),
die man muß hintre (hinten an) stellen."

(Gemälde der Schweiz, Xlll.Bdchen.)

Für die Redaktion F. R. Walthard, Hauptmann. Verlag d» L. R. Walthardschen Buchhandlung in Be,n.
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